
 

Forderungen des Hauptpersonalrates beim TMWWDG zur 
Modernisierung der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung an 
Hochschulen (ThürLVVO) 

 

Der HPR setzt sich dafür ein, dass die Thüringer Verordnung über die 
Lehrverpflichtung an den Hochschulen (Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung – 
ThürLVVO) zeitnah überarbeitet wird. Dabei sind folgende Forderungen für den 
HPR zentral: 

 

1. Einheitliche Festlegung des Umfangs der Lehrverpflichtung aller Beschäftigten, 
deren Aufgaben vollständig oder überwiegend in Lehre bestehen (wissenschaftliche 
und künstlerische Mitarbeiter mit überwiegend Lehraufgaben, Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben – LfbA), unabhängig von der Hochschulart und Fachrichtung. 
Für die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) ist der dort geltende 
Lehrveranstaltungszeitraum entsprechend zu berücksichtigen. 

 

2. Generelle Begrenzung der Lehrverpflichtung an allen Hochschularten auf 
maximal 16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) pro Vorlesungswoche. Für die DHGE 
müssen entsprechende Regelungen getroffen werden. 

 

3. Die Hochschulen müssen Möglichkeiten zur Berücksichtigung des erhöhten Vor- 
und Nachbereitungsaufwandes bei Lehrveranstaltungen mit besonderen 
Anforderungen durch Anrechnungsfaktoren größer als 1 erhalten. 

 

4. Für die erstmalige Konzipierung und Durchführung von neuen 
Lehrveranstaltungen ist ein Anrechnungsfaktor von 2 anzusetzen. 

 

5. Die in § 5 Abs. 8 LVVO geregelte Begrenzung der Anrechenbarkeit „digital 
gestützter“ Lehrveranstaltungen auf 25 Prozent der individuellen Lehrverpflichtung 
ist nicht zielführend und muss gestrichen werden. Stattdessen wird vorgeschlagen, 
den Anteil von Distanz- und Onlinelehre (remote tuition / remote learning) auf 40% 
zu begrenzen. 
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6. Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Entwicklungssemesters nach § 87 Thür 
HG für alle Beschäftigten, deren Aufgaben vollständig oder überwiegend in Lehre 
bestehen. 

 

7. Aufnahme weiterer Gründe für die Ermäßigung der Lehrverpflichtung bei 
Ausübung anderer dienstlicher Funktionen bzw. Tätigkeit in den Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung, im Gleichstellungsbeirat, als 
Diversitätsbeauftragte etc. inklusive der Festsetzung des konkreten Umfangs der 
Abminderung. Für andere gesetzlich verankerte Interessenvertretungen ist die 
Freistellung in gleicher Weise zu realisieren. 

 

8. Dienstbefreiung nach § 45 Abs. 2 ThürPersVG ist für Beschäftigte, deren 
Aufgaben vollständig oder überwiegend in Lehre bestehen, eindeutig durch eine 
Ermäßigung der Lehrverpflichtung zu regeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 
dem Umfang, in dem gesetzlich zugewiesene Aufgaben der Personalvertretung 
wahrzunehmen sind, eine Entlastung (nicht nur zeitliche Verschiebung) bei den 
Dienstaufgaben erforderlich ist. 

 

9. Für Beschäftigte mit vollständig oder überwiegend Lehraufgaben ist eine 
Altersabminderung bei der Lehrverpflichtung – wie im Schulbereich - einzuführen. 
Sie soll ab dem 55. Lebensjahr gelten. 

 

10. Um den Hochschulen zu ermöglichen, die nötigen Ermäßigungen praktisch 
umzusetzen, ist die Streichung von § 8 Abs. 4 ThürLVVO erforderlich. 

 

Lehre und Studium sind neben Weiterbildung, Forschung und Transfer die zentralen 
Aufgaben der Thüringer Hochschulen. Sie unterliegen einem permanenten 
Transformationsprozess und entwickelt sich ständig weiter. Unsere Lehrenden 
leisten dabei außerordentliches (nicht nur in der Pandemie). Ein Merkmal der 
Thüringer Hochschulen sind die vielen unterschiedlichen engagierten Ansätze und 
kreativen Ideen in der Lehre an den einzelnen Standorten. Um diese auch weiterhin 
auf fachlich und methodisch-didaktisch hohem Niveau entwickeln zu können und 
damit die Attraktivität der Thüringer Hochschulen weiter zu steigern, braucht es 
insgesamt eine Weiterentwicklung der Lehr-Verpflichtungs-Verordnung hin zu einer 
Lehrkunst-Entfaltungs-Verordnung. 




